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la. Kristallspiegel
in ailen Grössen und Formen.
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***** om Db'Öt.

s: v fiauptoerfammlung ber ©eftion
(Kotrefp.)

3"nXt X £ ' •vuupiuex|uuuutuuy Uta voeulUUÄ ; ®t®«jerifd&en SllpenftubS be[cf)tofj ben Sau
neuen Klubbütte am Stöbi. |>err Sfrcfjiteft |) a n §

ujtnger m ©laruS ïjat bie piäne entroorfen. Die

h»v 45,000 ffr. beregnet. SRit bem Sau
r Älubgütte foil angefangen roerben, fobalb eS bie

^uterungsDerbättniffe erlauben, bamit baS neue, fcfjmucle
^etm tm nädjften £erbfi eingeweiht roerben fann.
- ?'»«WäjeS au§ »alSlïjaï (©olotburn). Der. altbe=
annte ©aftbof pnt „fRöp" ift burcf) Kauf an .Çerrn

pans ptri Sangerter, Kaufmann, in 3:ûfdt)er§ bei Siel
Übergegangen. Durch innere unb befonberS äufere fReno-

9r « a-
ba§ gefcf)ic£)tïicE) intereffante SSBirtStjauS eine

^nfinfdEiung erfahren, bie fidb roürbig ans neue 2lmtS=
öebaube anpaßt.

f « ®^öung eines fOîaga^tngcbâubcê in Der ®aS«
L Vr Safel. Der fRegierungSrat beantragt bem

Sog® ^ folgenbe Sefd)lu§faffung: Set ©rofje SRat

rntpg .^.^afelftabt, auf ben Eintrag beS PegierungS=

hie <t'.nnf ©runb beS oorgelegten projettes fur
«mm • «

9 eines SRagaptgebäubeS pr Sagerung nonS Traten in ber ©aSfabriï ben erforberticfjen
Soon 70 oÄ ^ ^ ^"""8 ^ »eS 1922,

««s i k nnn cP Pedpung beS SKnlagelapitalS

roerfeS Pec|nung beS SetriebeS beS @aS=

fReunltrcb (©dbaffbaufen). 'Die
metnbeoerfammtung bat befcMoffen, bie n e u e © r u n b

mivs'^^oerforgurtg ausbauen ju laffen. ©ie

„i ^ bem ©cbadbt, einem neuen iReferooir,
ftot> f>umpbaussen unb einem SeitungSneb be-
l«nen. Die gefamte Intage ift auf 210,000 ffr. tier--
nnfcblagt.

Sur fför&ernng öeS SBobnwnô^bnweS in Saufanne
beantragt ber ©emeinberat ben Krebit non 650,000 ffr.
auf 800,000 ffr. p erhöben.

Ueik$wirt$<!>aft.
®aS neue SReglemcnt über Die Sefdjaftignng 5ir>

beitSlofer bei SuSfüljrung non iRotftanöSarbeiten im
Kanton fjiirict) enthält 21 Paragraphen, bie mit 1. SRai
1922 in Kraft treten. Slnftofj pr fReoifion beS biS=

berigen fReglementeS gab in erfter Sinte ber eingetretene
Preisabbau, ber ben entfprecbenben 2tbbau ber Sotjro
anfä^e nabelegte, fobann roaren auch einzelne SlrbeitS*
bebingungen neu p regeln.

SßaS ben oiel umftrittenen 3lrbeitSjeit 9lrti!el
betrifft (§ 4), fo roirb im neuen ^Reglement beftimmt,
bajj bie normale effeftioe älrbeitSjeit in ben SRonaten
Pooember bis unb mit Januar 48 ©tnnben in ber
SBodje beträgt, im Cltober unb ffebruar 52 ©tnnben
unb roäbrenb ber übrigen SRonate 54 ©tnnben in ber
Söocbe. ffn biefer ©tunbenpbl ift bie $eit für bie @in=

nähme ber SRabl^eiten unb groifcbenoerpflegungen nicht
inbegriffen. Der ©ang p unb oon ber 2lrbeitSfteHe
unb p unb oom gemetnfamen SerpflegungSort auf bie

Sauftelte roirb nur fo roeit als SlrbeitSjeit gerechnet, als
bie ©ntfernung puffen SlrbeitSftelte unb gemetnfamem
SerpflegungSort P/2 km überfteigt.

Die |)öbe beS ©tunbenlobneS roirb nach ben
SebenSbebingungen ber äBobnfitjgemeinbe beS PotftanbS=
arbeiterS unb nach feiner gefebtidjen LlnterftütjungSpflicbt
abgeftuft. ffür bie Seurteilung ber SebenSbebingungen
ift bie Serteitung ber ©emeinben auf bie brei Kategorien
laut Serorbnung beS PegterungSrateS über bie Arbeits=
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einer neuen Klubhütte am Tödi.
^ ^ilrche Hauptversammlung der Sektion

(Korresp.)
^ ^)uupive^suuliut.un^»es Schwerzerischen Alpenklubs beschloß den Bau

neuen Klubhütte am Tödi. Herr Architekt Hans
uzrnger m Glarus hat die Pläne entworfen. Die

Nov auf 45,000 Fr. berechnet. Mit dem Bau
r Mubhütte soll angefangen werden, sobald es die

ätterungsverhältniffe erlauben, damit das neue, schmucke
Herm mr nächsten Herbst eingeweiht werden kann.

àMiches aus Balstha! (Solothurn). Der. altbe-
annte Gasthof zum „Rößli" ist durch Kauf an Herrn

Hans Hrrt-Bangerter, Kaufmann, in Tüscherz bei Biel
Übergegangen. Durch innere und besonders äußere Reno-
?sstwn wird das geschichtlich interessante Wirtshaus eine
àstrrschung erfahren, die sich würdig ans neue Amts-
gebaude anpaßt.

s 5 î^llung eines Magazingebäudes in der Gas-
tttvlà Basel. Der Regierungsrat beantragt dem

tios s folgende Beschlußfassung: Der Große Rat
voilos .6.Baselstadt, auf den Antrag des Regierungs-

di? tt-Vst n'hiât auf Grund des vorgelegten Projektes für
9,,,

' lung eines Magazingebäudes zur Lagerung von
"Produkten in der Gasfabrik den erforderlichen

wovon ?0à"L °us Rechnung des Jahres 1922,
Rechnung des Anlagekapitals

Werkes
"ch Rechnung des Betriebes des Gas-

ttio^??rversorgnng Neuukirch (Schaffhausen). Die
memdeversammlung hat beschlossen, die neue G r u nd -

-ê^orgung ausbauen zu lassen. Sie

oM° m ^ Schacht, einem neuen Reservoir,
-P^Pphäuschen und einem Leitungsnetz be-

Iwyen. Die gesamte Anlage ist auf 210,000 Fr. ver-
anschlagt.

Zur Förderung des Wohnungsbaues in Lausanne
beantragt der Gemeinderat den Kredit von 650,000 Fr.
auf 800,000 Fr. zu erhöhen.

WltwMKM.
Das neue Reglement über die Beschäftigung Ar-

beitsloser bei Ausführung von Notstandsarbeiten im
Kanton Zürich enthält 21 Paragraphen, die mit 1. Mai
1922 in Kraft treten. Anstoß zur Revision des bis-
herigen Reglementes gab in erster Linie der eingetretene
Preisabbau, der den entsprechenden Abbau der Lohn-
ansähe nahelegte, sodann waren auch einzelne Arbeits-
bedingungen neu zu regeln.

Was den viel umstrittenen Arbeitszeit-Artikel
betrifft (tz 4), so wird im neuen Reglement bestimmt,
daß die normale effektive Arbeitszeit in den Monaten
November bis und mit Januar 48 Stunden in der
Woche beträgt, im Oktober und Februar 52 Stunden
und während der übrigen Monate 54 Stunden in der
Woche. In dieser Stundenzahl ist die Zeit für die Ein-
nähme der Mahlzeiten und Zwischenverpflegungen nicht
inbegriffen. Der Gang zu und von der Arbeitsstelle
und zu und vom gemeinsamen Verpflegungsort auf die

Baustelle wird nur so weit als Arbeitszeit gerechnet, als
die Entfernung zwischen Arbeitsstelle und gemeinsamem
Verpflegungsort IL/2 km übersteigt.

Die Höhe des Stundenlohnes wird nach den
Lebensbedingungen der Wohnsitzgemeinde des Notstands-
arbeiters und nach seiner gesetzlichen Unterstützungspflicht
abgestuft. Für die Beurteilung der Lebensbedingungen
ist die Verteilung der Gemeinden auf die drei Kategorien
laut Verordnung des Regierungsrates über die Arbeits-
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lofenfürforge oom 19. Nooember 1921 maßgebenb. ©er
©tunbenloßn fur Notftanbêarbeiter beträgt eritfpredjenb
bem gleiß unb ben Seiftungen in ben ©emeinben ber
1. Kategorie 90—120 Np., 2. Kategorie 80—110 Np.
unb 8. Kategorie- 70—100 Np.

SBenn infolge fdE)Iecf)ter SBitterung ober au§ anbern
©rünben, für bie ben Arbeiter fein 3SerfdE)ulben trifft,
bie Arbeit auf Inorbnung ber Bauleitung au§ge
feßt roirb, erhalten bie Notftanb§arbeiter 50% be§

Soßnausfalleg für bie $eit beé 3lrbeitëunterbruc|e§ gu
Saften ißrer SBohngemeinben oergütet. gür ü b e r g e i t
arbeit roirb gu Saften beê betreffenben Übernehmet
ein gnfchlag oon 25 %,. für Nacßt= unb ©onntàgëarbeit
oon 50 % be§af)£t. ©ie Befcßäftigung foil, roenn irgenb
möglich, im Slfforb erfolgen. ©ie Übernehmet (Slffor»
banten) erhalten al§ ©ntfdjäbigung für bie Sftinbetleu
ftungen ungeübter Notfianbêarbeiter 3ufd^Iäge gu ben
Sffforbpreifen. ©te garantieren bem Notfianbgarbeiter,
ber im Slfforb arbeitet, bei richtiger ©inljaltung ber
Slrbeitêbebingungen ben oben ermähnten ©tunbenlohn.

©en Arbeitern ift ba§ Steigt ber Drganifation
unb ber geroerffchaftlicljen Betätigung geroährleiftet.
Kein Arbeiter barf megen 9lu§übung biefer iRedE)te be--

nachteiligt roerben. ©agegen ift jegliche Agitation auf
ben SlrbeitgfteHen unterfagt. ®ie Berßängung oon 0rb=
nunggbußen ift nidht guläffig. Unterftüßunggfuchenbe
Slrbeitglofe finb oerpflichtet, bie ihnen buret) bie Bermitt=
tungifteHe gugerolefenen Notftanbëarbeiten angutreten.
Slugnahmen finb nur auf ©runb oon amtlichen ärgt»
lichen 3eugttiffen (fantonale ißoliflinifen gûridj unb
SBtnterthur ober Begirfgärgte) guläffig. Bermeigerung
ber Slrbeit ober felbftoerfc|ulbete (Sntlaffung. beroirfen
ben ©ntgug ber Slrbeitglofenunterfiüßung.

Bunde$ge$et2 über die Beschäftigung
der jugendlichen und weiblichen Personen in

den Bewerben,
CÖom 31. SWlärg 1922.)

Slrt. 1. ©iefem ©efeß finb unterftetlt:
1. ©eltungêbereid).

• 1. bie öffentlichen unb pribaten inbuftrieüen unb
gemerblidhen Betriebe, auf bie bag Bunbeggefeß betreffenb
bie Slrbeit in ben gabrifen bom 18. Suni 1914 unb
27. Suni 1919 feine Slnroenbung finbet;

2. bie öffentlichen unb pribaten Betriebe, bie ber

Beförberung bon B^fonen .ober ©ütern bienen, mit
Slugnaßme ber §anbbeförberung unb ber bom Bunb
betriebenen ober fongeffionierten Berfehrganftalten.

©aë ®efe| gilt nicht für Betriebe, in benen nur
SNitglieber einer unb berfelben gamilie arbeiten, ferner
nicht für bie Sanbroirtfcfjaft unb ben Ipanbel, ebenfo
nicht für bie §otelg, ©aftßöfe unb SBtrtfchaften.

©er Bunbeërat grengt bie biefem ®efeß unterftellten
Betriebe bon ben im borangehenben Slbfaß babon aug»

genommenen Betrieben ab.

2. ÜNinbeftalter.
Slrt. 2. Kinber, raetche bag 14. Slltergjahr noch nicht

gurücfgelegt haben, bürfen in ben biefem @efeß unter»
fteHten Betrieben unb beren Nebenbetrieben nicht ge=

roerbgmäßig befchäftigt roerben.

3. Nachtarbeit, a) Berbot.
Slrt. 3. bie baë 18. Slltergjahr noch nic^t

gurücfgelegt haben, bürfen in ben biefem ®efeß unter»
ftellten Setrieben unb beren Nebenbetrieben roäljrenb
ber Nacht nicht befchäftigt roerben.

lleberbieg bürfen roeibliche Berfonen ohne Unterfchieb
beg Sllterg roäljrenö ber Nacht in ben in Slrt. 1, Ziffer 1

ermähnten Betrieben unb beren Nebenbetrieben nicht
befchäftigt roerben.

Unter „Nacht" ift ein Zeitraum bon roenigftenë elf
aufeinanberfolgenben ©tunben gu berftehen, roelcher bie

$eit bon 10 Uhr abenbë big 5 Uhr morgeng in fich
fchlie^t.

b) Slugnahmen.
Slrt. 4. ®ag Berbot ber Nachtarbeit fann außer

Kraft treten:
1. für B^fonen im Sitter bon 16 big 18 Sahren

unb für roeibliche Bremen über 18 Saßre im gall
einer nicht borhergufeßenben, fich nic^t periobifdh roieber»

holenben Betriebgunterbrechung, bie auf höhere ©eroatt
gutücfguführen ift;

2. für roeibliche Berfonen über 18 Saßre außerbem
in gällen, roo eg fich um bie Berarbeitung bon Noß=
ftoffen ober um bie Bearbeitung bon ®egenftänben
ßanbelt, bie einem fehr rafeßen Berberben auggefeßt
finb, roenn eg gur Berhütung eineg fonft unbermeiblicßen
Bertufteg an biefen Noßftoffen ober ©egeuftänben er»

forberlich ift.
c) ©infchränlung.
Slrt. 5. Sn ben bem (Sinfluß ber Saßreggeiten unter»

roorfenen Betrieben, foroie irt aßen fällen, in benen

außerorbentlidje Umftänbe eg erheifchen, lann für bie

weiblichen Berfonen über 18 Saßre ber Zeitraum, irt
bem bie Nachtarbeit berboten ift, an fecßgtg ©agen im
Saßr auf gehn ©tunben ßerabgefeßt roerben.

d) SBeitere Slugnahmen.
Slrt. 6. ©er Bunbegrat fann roeitere Slugnahmen

geftatten, bie im öffentlichen Sntereffe geboten ober in
internationalen Uebereinfommen borgefeljen finb.

4. Bergeichnig ber Sugenblichen.
Slrt. 7. Su ben biefem ®efef3 unterftellten Betrieben

ift ein Bergeichnig ber barin beföhäftigten Beifonen unter
18 Sah^ß" mit Slngabe ihreg ®eburtgbatumg gu führen.

©er Bunbegrat fann auch bie Borlage eineg SUterg»

augroeifeg ober anbere KontroHmahnahmen borfchreiben.
5. Unguläffige Slrbeit.
Slrt. 8. ©er Bunbegrat begeichnet biejenigen gefunb»

heitgfchäblichen geroerblichen Slrbeiten, bei benen jugenblidhe
Berfonen unter 18 Sahren unb weibliche Berfonen über
18 Sahre nicht ober nur unter befonbern Bebingungen
befchäftigt roerben bürfen.

6. Bollguggbeftimmungen.
Slrt. 9. ©er Bunbegrat erläßt bie gum BoHgug biefeg

©efeßeg crforberlichen Borfchriften.
®ie ©urchführung beg ®efe|eg unb ber BoKgiehungg»

beftimmungen liegt ben Kantonen ob.

©ie Kantongregierungen begeichnen bie fantonalen
Bollguggorgane.

©er Bunbegrat hat bie Oberaufficht. @r fann bon ben

Kantonen periobifd^e Berichte über ben Botlgug berlangen.
7. ©trafbeftimmungen. a) Strafrechtlich

berantwörtliche Berfonen.
Slrt. 10. Strafrechtlich berantroortlich für ^nroiber»

haublungen gegen bie Beftimmungen biefeg Oefeßeg unb
gegen bie gu feinem BoHgug erlaffenen Borfchriften ift
ber Betriebginhaber ober bie B^fon, ber er bie Seitun g
beg Betrtebeg übertragen hat.

(Sine ©teßbertretung enttaftet ben Betriebginhaber
bon feiner Berantroortung nur bann, roenn er J>en Be»
trieb nicht felbft leiten fonnte unb roenn ber eüellber»
treter fic| gur Srfüttung einer folchen Slufgabe eignete.

b) ©trafen.
Slrt. 11. ©ie $uroiberhanblungen roerben mit Buße

bon fünf big fünfßunbert granfen beftraft.
Sm SBieberhotunggfaH fann mit ber Buße ©efäng»

nig big gu brei SNonaten berbunben roerben.
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losenfürsorge vom 19. November 1921 maßgebend. Der
Stundenlohn für Notstandsarbeiter beträgt entsprechend
dem Fleiß und den Leistungen in den Gemeinden der
1. Kategorie 90—120 Rp., 2. Kategorie 80—110 Rp.
und 8. Kategorie 70—100 Rp.

Wenn infolge schlechter Witterung oder aus andern
Gründen, für die den Arbeiter kein Verschulden trifft,
die Arbeit auf Anordnung der Bauleitung ausge-
setzt wird, erhalten die Notstandsarbeiter 50°/» des

Lohnausfalles für die Zeit des Arbeitsunterbruches zu
Lasten ihrer Wohngemeinden vergütet. Für Überzeit-
arbeit wird zu Lasten des betreffenden llbernehmers
ein Zuschlag von 25 "/<>,. für Nacht- und Sonntâgsarbeit
von 50 °/o bezahlt. Die Beschäftigung soll, wenn irgend
möglich, im Akkord erfolgen. Die Übernehmer (Akkor-
danten) erhalten als Entschädigung für die Minderlei-
stungen ungeübter Notstandsarbeiter Zuschläge zu den
Akkordpreisen. Sie garantieren dem Notstandsarbeiter,
der im Akkord arbeitet, bei richtiger Einhaltung der
Arbeitsbedingungen den oben erwähnten Stundenlohn.

Den Arbeitern ist das Recht der Organisation
und der gewerkschaftlichen Betätigung gewährleistet.
Kein Arbeiter darf wegen Ausübung dieser Rechte be-

nachteiligt werden. Dagegen ist jegliche Agitation auf
den Arbeitsstellen untersagt. Die Verhängung von Ord-
nungsbußen ist nicht zulässig. Unterstützungssuchende
Arbeitslose sind verpflichtet, die ihnen durch die Vermitt-
lungsstelle zugewiesenen Notstandsarbeiten anzutreten.
Ausnahmen sind nur auf Grund von amtlichen ärzt-
lichen Zeugnissen (kantonale Polikliniken Zürich und
Winterthur oder Bezirksärzte) zulässig. Verweigerung
der Arbeit oder selbstverschuldete Entlassung, bewirken
den Entzug der Arbeitslosenunterstützung.

vtmgesgesets über Sie veschSMgung
aer jugenaiichen uns weiblichen Personen in

Sen «werben.
(Äom 31. März 1922.)

Art. 1. Diesem Gesetz sind unterstellt:
1. Geltungsbereich.
1. die öffentlichen und privaten industriellen und

gewerblichen Betriebe, auf die das Bundesgesetz betreffend
die Arbeit in den Fabriken vom 18. Juni 1914 und
27. Juni 1919 keine Anwendung findet;

2. die öffentlichen und privaten Betriebe, die der

Beförderung von Personen.oder Gütern dienen, mit
Ausnahme der Handbeförderung und der vom Bund
betriebenen oder konzessionierten Verkehrsanstalten.

Das Gesetz gilt nicht für Betriebe, in denen nur
Mitglieder einer und derselben Familie arbeiten, ferner
nicht für die Landwirtschaft und den Handel, ebenso

nicht für die Hotels, Gasthöfe und Wirtschaften.
Der Bundesrat grenzt die diesem Gesetz unterstellten

Betriebe von den im vorangehenden Absatz davon aus-
genommenen Betrieben ab.

2. Min best alt er.
Art. 2. Kinder, welche das 14. Altersjahr noch nicht

zurückgelegt haben, dürfen in den diesem Gesetz unter-
stellten Betrieben und deren Nebenbetrieben nicht ge-
werbsmäßig beschäftigt werden.

3. Nachtarbeit, s.) Verbot.
Art. 3. Personen, die das 18. Altersjahr noch nicht

zurückgelegt haben, dürfen in den diesem Gesetz unter-
stellten Betrieben und deren Nebenbetrieben während
der Nacht nicht beschäftigt werden.

Ueberdies dürfen weibliche Personen ohne Unterschied
des Alters während der Nacht in den in Art. 1, Ziffer 1

erwähnten Betrieben und deren Nebenbetrieben nicht
beschäftigt werden.

Unter „Nacht" ist ein Zeitraum von wenigstens elf
aufeinanderfolgenden Stunden zu verstehen, welcher die

Zeit von 10 Uhr abends bis 5 Uhr morgens in sich

schließt.
b) Ausnahmen.
Art. 4. Das Verbot der Nachtarbeit kann außer

Kraft treten:
1. für Personen im Alter von 16 bis 18 Jahren

und für weibliche Personen über 18 Jahre im Fall
einer nicht vorherzusehenden, sich nicht periodisch wieder-
holenden Betriebsunterbrechung, die auf höhere Gewalt
zurückzuführen ist;

2. für weibliche Personen über 18 Jahre außerdem
in Fällen, wo es sich um die Verarbeitung von Roh-
stoffen oder um die Bearbeitung von Gegenständen
handelt, die einem sehr raschen Verderben ausgesetzt
sind, wenn es zur Verhütung eines sonst unvermeidlichen
Verlustes an diesen Rohstoffen oder Gegenständen er-
forderlich ist.

e) Einschränkung.
Art. 5. In den dem Einfluß der Jahreszeiten unter-

worfenen Betrieben, sowie in allen Fällen, in denen

außerordentliche Umstände es erheischen, kann für die

weiblichen Personen über 18 Jahre der Zeitraum, in
dem die Nachtarbeit verboten ist, an sechzig Tagen im
Jahr auf zehn Stunden herabgesetzt werden.

ä) Weitere Ausnahmen.
Art. 6. Der Bundesrat kann weitere Ausnahmen

gestatten, die im öffentlichen Interesse geboten oder in
internationalen Uebsreinkommen vorgesehen sind.

4. Verzeichnis der Jugendlichen.
Art. 7. In den diesem Gesetz unterstellten Betrieben

ist ein Verzeichnis der darin beschäftigten Personen unter
18 Jahren mit Angabe ihres Geburtsdatums zu führen.

Der Bundesrat kann auch die Vorlage eines Alters-
ausweiscs oder andere Kontrollmaßnahmen vorschreiben.

5. Unzulässige Arbeit.
Art. 8. Der Bundesrat bezeichnet diejenigen gesund-

heitsschädlichen gewerblichen Arbeiten, bei denen jugendliche
Personen unter l8 Jahren und weibliche Personen über
18 Jahre nicht oder nur unter besondern Bedingungen
beschäftigt werden dürfen.

6. Vollzugsbestimmungen.
Art. 9. Der Bundesrat erläßt die zum Vollzug dieses

Gesetzes erforderlichen Vorschriften.
Die Durchführung des Gesetzes und der Vollziehungs-

bestimmnngen liegt den Kantonen ob.

Die Kantonsregierungen bezeichnen die kantonalen
Vollzugsorgane.

Der Bundesrat hat die Oberaufsicht. Er kann von den

Kantonen periodische Berichte über den Vollzug verlangen.
7. Strafbestimmungen, u) Strafrechtlich

verantwortliche Personen.
Art. 10. Strafrechtlich verantwortlich für Zuwider-

Handlungen gegen die Bestimmungen dieses Gesetzes und
gegen die zu seinem Vollzug erlassenen Vorschriften ist
der Betriebsinhaber oder die Person, der er die Leitung
des Betriebes übertragen hat.

Eine Stellvertretung entlastet den Betriebsinhaber
von seiner Verantwortung nur dann, wenn er den Be-
trieb nicht selbst leiten konnte und wenn der -stellver-
treter sich zur Erfüllung einer solchen Aufgabe eignete.

b) Strafen.
Art. 11. Die Zuwiderhandlungen werden mit Buße

von fünf bis fünfhundert Franken bestraft.
Im Wiederholungsfall kann mit der Buße Gefäng-

nis bis zu drei Monaten verbunden werden.
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